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(4) 1Wird der Verkehr von Gefangenen mit Personen außerhalb der Justiz-
vollzugsanstalt eingeschränkt, ist ihnen Gelegenheit zu geben, dies einer Per-
son, mit der sie im Schriftwechsel stehen oder die sie zu besuchen pflegt,
mitzuteilen. 2 Der Schriftwechsel mit den in § 24 Abs. 2 und 3 genannten
Empfängern, mit Gerichten und Justizbehörden in der Bundesrepublik sowie
mit Rechtsanwälten und Notaren in einer die Gefangenen betreffenden
Rechtssache bleibt unbeschränkt.

(5) 1 Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. 2 Die Gefangenen können in einem
besonderen Arrestraum untergebracht werden, der den Anforderungen ent-
sprechen muss, die an einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten
Haftraum gestellt werden. 3 Soweit nichts anderes angeordnet wird, ruhen die
Befugnisse der Gefangenen aus §§ 15 und 16 Abs. 2 sowie den §§ 18, 42, 43
und 57 bis 60.

§ 84 Disziplinarbefugnis. (1) 1 Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstalts-
leiterin oder der Anstaltsleiter an. 2 Bei einer Verfehlung auf dem Weg in eine
andere Justizvollzugsanstalt zum Zweck der Verlegung ist die Leiterin oder der
Leiter der Bestimmungsanstalt zuständig. 3 Die Befugnis, Disziplinarmaßnah-
men nach § 82 anzuordnen, kann nur auf Mitglieder der Anstalts- oder Voll-
zugsabteilungsleitung übertragen werden.

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich Verfehlungen von Gefange-
nen gegen die Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter richten.

(3) 1 Disziplinarmaßnahmen, die gegen Gefangene in einer anderen Justiz-
vollzugsanstalt oder während einer Untersuchungshaft angeordnet worden sind,
werden auf Ersuchen vollstreckt, soweit sie nicht zur Bewährung ausgesetzt
sind. 2 § 83 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 85 Disziplinarverfahren. (1) 1 Der Sachverhalt ist zu klären. 2 Die oder
der Gefangene wird gehört. 3 Die Erhebungen werden in einer Niederschrift
festgelegt; die Einlassung der oder des Gefangenen wird vermerkt.

(2) 1 Bei schweren Verstößen soll sich die Anstaltsleiterin oder der Anstalts-
leiter vor der Entscheidung mit Personen besprechen, die bei der Behandlung
der oder des Gefangenen mitwirken. 2 Vor der Anordnung einer Disziplinar-
maßnahme gegen Gefangene in ärztlicher Behandlung, gegen Schwangere oder
stillende Mütter ist eine ärztliche Stellungnahme einzuholen.

(3) Die Entscheidung wird der oder dem Gefangenen von der Anstaltsleite-
rin oder dem Anstaltsleiter oder im Falle einer Übertragung der Disziplinarbe-
fugnis nach § 84 Abs. 1 Satz 3 von der beauftragten Person mündlich eröffnet
und mit einer kurzen Begründung schriftlich abgefasst.

§ 86 Ärztliche Mitwirkung. (1) 1 Bevor der Arrest vollzogen wird, ist eine
ärztliche Stellungnahme einzuholen. 2Während des Arrests steht die oder der
Gefangene unter ärztlicher Aufsicht.

(2) Der Vollzug des Arrests unterbleibt oder wird unterbrochen, wenn die
Gesundheit der oder des Gefangenen gefährdet würde.

Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ. §§ 84–86 BWJVollzGB III 1.1
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Abschnitt 13. Entlassungsvorbereitung, Entlassung und Nachsorge

§ 87 Zusammenarbeit mit Dritten. Die Justizvollzugsanstalt arbeitet früh-
zeitig vor der voraussichtlichen Entlassung einer oder eines Gefangenen mit
Institutionen und Personen, namentlich der Bewährungshilfe, zusammen, um
ihr oder ihm insbesondere Arbeit, eine Wohnung und ein soziales Umfeld für
die Zeit nach der Entlassung zu vermitteln und um es zu ermöglichen, eine im
Vollzug begonnene Behandlung fortzuführen.

§ 88 Freistellung aus der Haft für Freigänger. 1 Gefangenen, die einer
regelmäßigen Beschäftigung im Rahmen des Freigangs nachgehen, kann inner-
halb von neun Monaten vor der Entlassung Freistellung aus der Haft von bis zu
sechs Tagen im Monat gewährt werden. 2 § 9 Abs. 1 und 4 sowie die §§ 11
und 12 gelten entsprechend. 3 § 89 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung.

§ 89 Entlassungsvorbereitung. (1) Um die Entlassung vorzubereiten, sol-
len Gefangenen vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt werden.

(2) Gefangene können in eine Einrichtung des offenen Vollzugs verlegt
werden, wenn dies der Vorbereitung der Entlassung dient.

(3) 1 Innerhalb von drei Monaten vor der Entlassung kann zu deren Vor-
bereitung Freistellung aus der Haft bis zu einer Woche gewährt werden. 2 § 9
Abs. 1 und 4 sowie die §§ 11 und 12 gelten entsprechend.

(4) 1 Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Gefangenen in einer
sozialtherapeutischen Einrichtung oder Gefangenen, die während des laufen-
den Freiheitsentzugs in einer sozialtherapeutischen Einrichtung behandelt wor-
den sind, zur Vorbereitung der Entlassung Freistellung aus der Haft von bis zu
sechs Monaten gewähren. 2 § 9 Abs. 1 und 4 sowie die §§ 11 und 12 gelten
entsprechend; Absatz 3 Satz 1 und § 88 finden keine Anwendung. 3 Gefangene
können insbesondere angewiesen werden, sich einer von der Justizvollzugs-
anstalt bestimmten Betreuungsperson zu unterstellen und jeweils für kurze Zeit
in die Justizvollzugsanstalt zurückzukehren. 4 Die Freistellung aus der Haft wird
widerrufen, wenn dies für die Behandlung der oder des Gefangenen notwendig
ist.

§ 90 Entlassungsbeihilfe. (1) 1 Gefangene erhalten, soweit ihre eigenen
Mittel nicht ausreichen, bei ihrer Entlassung aus der Haft von der Justizvoll-
zugsanstalt eine Beihilfe zu den Reisekosten sowie erforderlichenfalls ausrei-
chende Kleidung. 2 Bedürftige Gefangene erhalten darüber hinaus eine Beihilfe,
die sie in die Lage versetzt, ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe ihren
notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten, bis sie ihn voraussichtlich ander-
weitig decken können. 3 Die Justizvollzugsanstalt kann die Überbrückungsbei-
hilfe ganz oder teilweise der Bewährungshilfe oder einer mit der Entlassenen-
betreuung befassten Stelle überweisen, die darüber entscheidet, wie das Geld
nach der Entlassung an die Gefangenen ausbezahlt wird. 4 Die Bewährungshilfe
und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflichtet, die
Überbrückungsbeihilfe von ihrem Vermögen gesondert zu halten.

(2) 1 Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die ausgezahlte
Reisebeihilfe sind unpfändbar. 2 Für den Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe
und für Bargeld nach Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an Gefangene
gilt § 52 Abs. 4 Satz 1 und 3 und Abs. 5 entsprechend.

1.1 BWJVollzGB III §§ 87–90 Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ.
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§ 91 Entlassungszeitpunkt. (1) Gefangene sind am letzten Tag der Strafzeit
möglichst frühzeitig zu entlassen.

(2) 1 Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu fünf Tage vorverlegt werden,
wenn dringende Gründe dafür vorliegen, dass die oder der Gefangene zu ihrer
oder seiner Eingliederung hierauf angewiesen ist. 2 Dies ist regelmäßig an-
zunehmen, wenn der Entlassungszeitpunkt auf ein Wochenende oder auf einen
gesetzlichen Feiertag fällt. 3 Die Vorverlegung des Entlassungszeitpunkts muss
im Hinblick auf die Länge der Strafzeit vertretbar sein.

Abschnitt 14. Beschwerderecht und Rechtsbehelfe

§ 92 Beschwerderecht. (1) 1 Die Gefangenen haben das Recht, sich mit
Wünschen, Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten, die sie selbst
betreffen, an die Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter zu wenden. 2 Regel-
mäßige Sprechstunden sind einzurichten.

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Justizvollzugsanstalt, so ist
zu gewährleisten, dass die Gefangenen sich in sie selbst betreffenden Angele-
genheiten an diese wenden können.

(3) 1 Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt unberührt. 2 Ein-
gaben, Beschwerden und Dienstaufsichtsbeschwerden, die nach Form oder
Inhalt nicht den im Verkehr mit Behörden üblichen Anforderungen entspre-
chen oder bloße Wiederholungen enthalten, brauchen nicht beschieden zu
werden. 3 Die Gefangenen sind entsprechend zu unterrichten. 4 Eine Über-
prüfung des Vorbringens von Amts wegen bleibt unberührt.

§ 93 Rechtsbehelfe. Die §§ 109 bis 121 des Strafvollzugsgesetzes
(StVollzG)1), auch in Verbindung mit § 130 StVollzG über das gerichtliche
Verfahren, bleiben unberührt.

Abschnitt 15. Sozialtherapeutische Einrichtungen

§ 94 Sozialtherapeutische Einrichtungen. Für den Vollzug nach § 8 sind
sozialtherapeutische Anstalten oder Abteilungen (sozialtherapeutische Einrich-
tungen) vorzusehen.

§ 95 Nachgehende Betreuung. Die sozialtherapeutischen Einrichtungen
sollen für entlassene und während des Freiheitsentzugs sozialtherapeutisch be-
handelte Gefangene eine vorübergehende nachgehende Betreuung gewährleis-
ten, soweit diese anderweitig nicht sichergestellt werden kann.

§ 96 Aufnahme auf freiwilliger Grundlage. (1) 1 Frühere Gefangene der
sozialtherapeutischen Einrichtungen können dort auf Antrag vorübergehend
wieder aufgenommen werden, wenn das Ziel ihrer Behandlung gefährdet und
ein Aufenthalt in der Einrichtung aus diesem Grund gerechtfertigt ist. 2 Der
Antrag darf nicht zur Unzeit widerrufen werden.

Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ. §§ 91–96 BWJVollzGB III 1.1

1)Nr. 1.
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(2) Gegen die Aufgenommenen dürfen Maßnahmen des Vollzugs nicht mit
unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden; § 73 Abs. 2 und 3 bleibt unbe-
rührt.

(3) § 51 gilt entsprechend.

Abschnitt 16. Besondere Vorschriften über den Vollzug der
freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung

Unterabschnitt 1. Besondere Vorschriften bei angeordneter oder
vorbehaltener Sicherungsverwahrung

§ 97 Ziele und Gestaltung des Vollzugs. (1) Bei Gefangenen mit angeord-
neter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung gelten die Vorschriften über
den Vollzug der Freiheitsstrafe nach Maßgabe der Vorschriften dieses Unter-
abschnitts.

(2) Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung dient der
Vollzug der Freiheitsstrafe auch dem Ziel, die Gefährlichkeit der Gefangenen
für die Allgemeinheit so zu mindern, dass die Vollstreckung der Unterbringung
oder deren Anordnung möglichst entbehrlich wird.

(3) Ist Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten, ist bereits der
Vollzug der Freiheitsstrafe therapiegerichtet auszugestalten.

(4) 1 Die Erreichung der Vollzugsziele erfordert die Mitwirkung der Gefan-
genen. 2 Ihre Bereitschaft hierzu ist fortwährend zu wecken und zu fördern.
3 Die Motivationsmaßnahmen sind zu dokumentieren.

§ 98 Behandlungsuntersuchung. (1) An das Aufnahmeverfahren schließt
sich zur Vorbereitung der Vollzugsplanung unverzüglich eine umfassende Be-
handlungsuntersuchung unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnis-
se an.

(2) 1 Die Behandlungsuntersuchung erstreckt sich auf alle Umstände, deren
Kenntnis für eine planvolle Behandlung der Gefangenen und für die Beurtei-
lung ihrer Gefährlichkeit maßgeblich sind. 2 Im Rahmen der Behandlungs-
untersuchung sind insbesondere die Ursachen der Straftaten, die individuellen
Risikofaktoren sowie der Behandlungsbedarf, die Behandlungsfähigkeit und
die Behandlungsmotivation der Gefangenen festzustellen. 3 Gleichzeitig sollen
die Fähigkeiten der Gefangenen ermittelt werden, deren Stärkung ihrer Ge-
fährlichkeit entgegenwirken kann. 4 Erkenntnisse aus vorangegangenen Frei-
heitsentziehungen sind einzubeziehen.

(3) 1 Bei der Behandlungsuntersuchung wirken Bedienstete verschiedener
Fachrichtungen in enger Abstimmung zusammen. 2 Soweit dies erforderlich ist,
sind externe Fachkräfte einzubeziehen. 3 Die Gefangenen wirken an der Be-
handlungsuntersuchung mit.

§ 99 Vollzugsplan. (1) 1 Aufgrund der Behandlungsuntersuchung wird un-
verzüglich ein Vollzugsplan erstellt, der die individuellen Behandlungsziele fest-
legt und die zu ihrer Erreichung geeigneten und erforderlichen Maßnahmen
benennt. 2 Der Vollzugsplan enthält mindestens Angaben über
1. psychiatrische, psychotherapeutische oder sozialtherapeutische Behand-

lungsmaßnahmen,

1.1 BWJVollzGB III §§ 97–99 Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ.
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2. andere Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaßnahmen,
3. Maßnahmen zur Förderung der Behandlungsmotivation,
4. die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung,
5. die Zuweisung zu Wohngruppen,
6. Art und Umfang der Beschäftigung,
7. Maßnahmen zur Gestaltung der Freizeit,
8. Maßnahmen zur Ordnung der finanziellen Verhältnisse,
9. Maßnahmen zur Ordnung der familiären Verhältnisse,
10. Maßnahmen zur Förderung von Außenkontakten,
11. Maßnahmen zur Vorbereitung eines sozialen Empfangsraums,
12. vollzugsöffnende Maßnahmen sowie
13. Entlassungsvorbereitung und Nachsorge.

(2) 1 Der Vollzugsplan ist fortlaufend auf seine Umsetzung hin zu überprüfen
und mit der Entwicklung der Gefangenen sowie mit weiteren für die Behand-
lung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu halten. 2 Hierfür sind im Voll-
zugsplan angemessene Fristen vorzusehen, die sechs Monate nicht übersteigen
sollen.

(3) 1 Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Vollzugsplans
werden Konferenzen mit den an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten
durchgeführt. 2 An der Behandlung mitwirkende Personen außerhalb des Voll-
zugs sollen in die Planung einbezogen werden; sie können mit Zustimmung
der Gefangenen auch an den Konferenzen beteiligt werden.

(4) 1 Der Vollzugsplan wird mit der Billigung durch die Anstaltsleiterin oder
den Anstaltsleiter wirksam. 2 Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass
der Vollzugsplan in bestimmten Fällen erst mit ihrer Zustimmung wirksam
wird.

(5) 1 Die Vollzugsplanung wird mit den Gefangenen erörtert. 2 Ihnen wird
Gelegenheit gegeben, eine Stellungnahme in der Vollzugsplankonferenz ab-
zugeben. 3 Der Vollzugsplan ist ihnen auszuhändigen.

§ 100 Behandlung und Verlegung in eine sozialtherapeutische Ein-
richtung. (1) 1 Den Gefangenen sind die zur Erreichung der Vollzugsziele
erforderlichen Behandlungsmaßnahmen anzubieten. 2 Diese haben wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. 3 Soweit standardisierte Angebote
nicht ausreichen oder keinen Erfolg versprechen, sind individuelle Behand-
lungsangebote zu entwickeln.

(2) 1 Bei der Behandlung wirken Bedienstete verschiedener Fachrichtungen
in enger Abstimmung zusammen. 2 Soweit dies erforderlich ist, sind externe
Fachkräfte einzubeziehen. 3 Die Gefangenen wirken an ihrer Behandlung mit.
4 Den Gefangenen sollen Bedienstete als feste Ansprechpartner zur Verfügung
stehen.

(3) 1 Ist Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten, sind Gefangene
bereits während des Vollzugs der Freiheitsstrafe in eine sozialtherapeutische
Abteilung oder Anstalt zu verlegen, wenn dies aus behandlerischen Gründen
angezeigt ist. 2 Die Verlegung soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, der den Ab-
schluss der Behandlung während des Vollzugs der Freiheitsstrafe erwarten lässt.

Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ. § 100 BWJVollzGB III 1.1
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§ 101 Freistellung aus der Haft zur Vorbereitung der Entlassung. (1)
1 Abweichend von § 89 Absatz 3 Satz 1 kann die Justizvollzugsanstalt den Ge-
fangenen nach Anhörung der Vollstreckungsbehörde zur Vorbereitung der
Entlassung Freistellung aus der Haft bis zu sechs Monaten gewähren. 2 § 9
Absatz 1 und 4 sowie § 12 gelten entsprechend. 3 § 88 findet keine Anwen-
dung.

(2) 1 Den Gefangenen sollen für die Freistellung nach Absatz 1 Weisungen
erteilt werden. 2 Sie können insbesondere angewiesen werden, sich einer von
der Justizvollzugsanstalt bestimmten Betreuungsperson zu unterstellen, sich an
bestimmten Orten oder in bestimmten Einrichtungen außerhalb des Vollzugs
aufzuhalten und jeweils für kurze Zeit in die Justizvollzugsanstalt zurückzukeh-
ren. 3 Die Freistellung nach Absatz 1 wird widerrufen, wenn dies die Behand-
lung erfordert.

§ 102 Nachgehende Betreuung. Die Justizvollzugsanstalt kann früheren
Gefangenen auf Antrag Hilfestellung gewähren, soweit diese nicht anderweitig
sichergestellt werden kann und der Erfolg der Behandlung gefährdet erscheint.

§ 103 Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage. (1) 1 Frühere
Gefangene können auf ihren Antrag vorübergehend in einer Justizvollzugs-
anstalt verbleiben oder wieder aufgenommen werden, wenn die Eingliederung
gefährdet ist. 2 Der Verbleib und die Aufnahme sind jederzeit widerruflich.

(2) 1 Gegen verbliebene oder aufgenommene Personen dürfen Maßnahmen
des Vollzugs nicht mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden. 2 § 73
Absatz 2 und 3 bleibt unberührt.

(3) Auf ihren Antrag sind die verbliebenen oder aufgenommenen Personen
unverzüglich zu entlassen.

(4) § 51 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 2. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
oder in einer Entziehungsanstalt

§ 104 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. 1 Die
Behandlung der Untergebrachten in einem psychiatrischen Krankenhaus rich-
tet sich nach medizinischen Gesichtspunkten. 2 Soweit möglich, sollen sie
geheilt oder ihr Zustand soweit gebessert werden, dass sie nicht mehr gefährlich
sind. 3 Ihnen wird die nötige Aufsicht, Betreuung und Pflege zuteil.

§ 105 Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Ziel der Behandlung
der Untergebrachten in einer Entziehungsanstalt ist es, sie von ihrem Hang zu
heilen und die zu Grunde liegende Fehlhaltung zu beheben.

§ 106 Anwendung anderer Vorschriften. (1) Der Vollzug der Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt
richtet sich nach § 15 UBG, soweit dieses Gesetz im Folgenden nichts anderes
bestimmt.

(2) 1 Für die Erhebung eines Beitrags zu den Kosten der Unterbringung gilt
§ 51 entsprechend mit der Maßgabe, dass in den Fällen von § 51 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 an die Stelle nicht erhaltener Bezüge die Nichtverrichtung zugewiesener
oder ermöglichter Arbeit tritt und in den Fällen von § 51 Abs. 1 Satz 2 den

1.1 BWJVollzGB III §§ 101–106 Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ.
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Untergebrachten ein Betrag in der Höhe verbleiben muss, der dem Barbetrag
entspricht, den in einer Einrichtung lebende und einen Teil der Kosten ihres
Aufenthalts selbst tragende Sozialhilfeempfänger zur persönlichen Verfügung
erhalten. 2 Bei der Bewertung einer Beschäftigung als Arbeit sind die besonde-
ren Verhältnisse des Maßregelvollzugs zu berücksichtigen.

(3) § 138 Abs. 2 Satz 3 und 4 sowie § 138 Abs. 3 StVollzG1) bleiben unbe-
rührt.

Abschnitt 17. Kriminologische Forschung im Strafvollzug

§ 107 Fortentwicklung des Vollzugs und kriminologische Forschung.
(1) 1 Der Strafvollzug ist fortzuentwickeln. 2Maßnahmen zur Behandlung der
Gefangenen sind auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu kon-
zipieren, zu standardisieren und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

(2) Der Strafvollzug, insbesondere seine Aufgabenerfüllung und Gestaltung,
die Umsetzung seiner Leitlinien und die Behandlungsmaßnahmen sowie deren
Wirkungen auf das Vollzugsziel, wird regelmäßig durch den kriminologischen
Dienst in Zusammenarbeit mit Hochschulen oder anderen Stellen wissenschaft-
lich begleitet und erforscht.

(3) In die Untersuchung ist einzubeziehen, ob die Gefangenen nach der
Entlassung in der Lage sind, in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Strafta-
ten zu führen.

(4) Die Leitung der kriminologischen Forschung obliegt der Aufsichtsbehör-
de.

Abschnitt 18. Vollzug weiterer freiheitsentziehender Maßnahmen in
Justizvollzugsanstalten

Unterabschnitt 1. Vollzug des Strafarrests

§ 108 Grundsatz. 1 Für den Vollzug des Strafarrests in Justizvollzugsanstalten
gelten die Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe entsprechend,
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. 2 § 51 findet nur in den Fällen
einer in § 45 erwähnten Beschäftigung Anwendung.

§ 109 Unterbringung, Besuche und Schriftwechsel. (1) 1 Eine gemein-
same Unterbringung während der Arbeit, Freizeit und Ruhezeit ist nur mit
Einwilligung der Gefangenen zulässig. 2 Dies gilt nicht, wenn Strafarrest in
Unterbrechung einer Strafhaft oder einer Unterbringung im Vollzug einer
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird.

(2) Den Gefangenen soll gestattet werden, einmal wöchentlich Besuch zu
empfangen.

(3) Besuche und Schriftwechsel dürfen nur untersagt oder überwacht wer-
den, wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugs-
anstalt notwendig ist.

Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ. §§ 107–109 BWJVollzGB III 1.1

1)Nr. 1.
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§ 110 Kleidung, Wäsche und Bettzeug. Gefangene dürfen eigene Klei-
dung, Wäsche und eigenes Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Sicherheit
nicht entgegenstehen und die Gefangenen für Reinigung, Instandsetzung und
regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgen.

§ 111 Einkauf. Die Gefangenen dürfen Waren in angemessenem Umfang
durch Vermittlung der Justizvollzugsanstalt auf eigene Kosten erwerben.

§ 112 Unmittelbarer Zwang. 1 Beim Vollzug des Strafarrests dürfen zur
Vereitelung einer Flucht oder zur Wiederergreifung keine Schusswaffen ge-
braucht werden. 2 Dies gilt nicht, wenn Strafarrest in Unterbrechung einer
Untersuchungshaft, einer Strafhaft oder einer Unterbringung im Vollzug einer
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird.

Unterabschnitt 2. Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und
Erzwingungshaft

§ 113 Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwin-
gungshaft. Die §§ 171 bis 175 StVollzG1), auch in Verbindung mit § 178
Abs. 1 bis 3 StVollzG, bleiben unberührt.

Buch 4. Jugendstrafvollzug (JVollzGB IV)
(vom Abdruck wurde abgesehen)

Buch 5. Vollzug der Sicherungsverwahrung (JVollzGB V)

Abschnitt 1. Grundsätze

§ 1 Ziele des Vollzugs. 1 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung dient dem
Ziel, die Gefährlichkeit der Untergebrachten für die Allgemeinheit so zu
mindern, dass die Vollstreckung der Unterbringung möglichst bald zur Bewäh-
rung ausgesetzt oder für erledigt erklärt werden kann. 2 Im Vollzug der Siche-
rungsverwahrung sollen die Untergebrachten fähig werden, künftig in sozialer
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.

§ 2 Gestaltung des Vollzugs. (1) 1 Die Untergebrachten sind unter Achtung
ihrer Grund- und Menschenrechte zu behandeln. 2 Niemand darf unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden.

(2) 1 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung ist freiheitsorientiert und thera-
piegerichtet auszugestalten. 2 Den Untergebrachten sind die zur Erreichung der
Vollzugsziele erforderlichen Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen an-
zubieten.

(3) 1 Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit
wie möglich anzugleichen. 2 Es soll den Bezug zum Leben außerhalb des Voll-
zugs erhalten, die Untergebrachten in ihrer Eigenverantwortung stärken und

1.1 BWJVollzGB V §§ 1,2 Justizvollzugsgesetzbuch Bad.-Württ.

1)Nr. 1.


